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Bereich Industrie und Gewerbe


Zügige Umsetzung der VOC-Richtlinie der EU in nationales Recht unter Berücksichtigung �- der erweiterten Vorstellungen des Umweltbundesamtes,�- einer Verkürzung der vorgesehenen Sanierungszeiten für Altanlagen�  von bis zu sieben auf vier Jahre,�- der Einführung einer Deklarationspflicht für den VOC-Gehalt der ein-�  gesetzten Produkte.


Neufestlegung des Standes der Technik für NOX-emittierende Großanlagen bei der Umsetzung der EU-Richtlinie für Großfeuerungsanlagen im Rahmen der Novellierung der 13. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz und bei der Konkretisierung und Umsetzung der IVU-Richtlinie (96/61/EG).�


Bereich Verkehr


Maßnahmen zur vorzeitigen Stilllegung hochemittierender PKW.


Verstärkte Differenzierung der emissionsabhängigen Steuerspreizung für schwere Nutzfahrzeuge, um weitergehende Anreize zur vorzeitigen Stilllegung hochemittierender Altfahrzeuge zu bieten.


Prüfung einer Effizienzsteigerung der Abgasuntersuchung durch Anpassen der Prüfwerte.


Überführung der gewichtsabhängigen Besteuerung für leichte Nutzfahrzeuge unter 3,5 t in eine emissionsabhängige Kfz-Steuer. 


Intensivierung der Bemühungen um die Einführung schärferer Grenzwerte und eines neuen europäischen Fahrzyklus für Motorräder bei der EU.


Einführung einer emissionsabhängigen Kfz-Steuer für motorisierte Zweiräder.


Einführung einer Abgasuntersuchung für motorisierte Zweiräder.�


Bereich mobile Maschinen und Geräte


Einbringen anspruchsvoller, dem Stand der Technik entsprechender Grenzwerte für mobile Geräte und Maschinen (wie z.B. Bagger und Kräne) sowie für land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen bei den Beratungen der einschlägigen Richtlinien auf europäischer Ebene.


Initiative innerhalb der EU zur Minderung der Emissionen von Kleinmotoren (z.B. Einsatz in Motorsägen, Rasenmäher u.Ä.).�


Bereich Produkte�             Initiative innerhalb der EU zur Begrenzung des VOC-Gehalts von Pro-�             dukten, die im industriellen Bereich eingesetzt werden, sowie bei Kon-�             sumgütern.








�
Erläuterungen:





1.	Bereich Industrie und Gewerbe


1.a.)	Zügige Umsetzung der VOC-Richtlinie des Rates der Europäischen Union�      	(1999/13/EG) in nationales Recht 


Die VOC-Richtlinie wurde im März 1999 verabschiedet. Die Umsetzung in nationales Recht muss bis 01.04.2001 erfolgen. Sie sollte jedoch zu einem deutlich früheren Zeitpunkt stattfinden. Die Vorstellungen des Umweltbundesamtes, die z.T. eine Herabsetzung der Schwellenwerte für die Anwendung der VOC-RL vorsehen, sollten berücksichtigt werden. Die vorgesehenen Sanierungszeiten für Altanlagen von bis zu 7 Jahren müssen auf 4 Jahre verkürzt werden. Betroffen von der VOC-Richtlinie der EU sind vor allem nichtgenehmigungsbedürftige Anlagen. Es wird für diese ein Stand der Technik festgelegt. Die Techniken sind erprobt und einsetzbar. Für die Möglichkeit, die Ziele der VOC-Richtlinie über einen Reduzierungsplan zu erreichen, müssen die Produkte, die von den Branchen eingesetzt werden, mit ihrem VOC- Gehalt gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung muss den Anteil der VOC bezogen auf den Festkörpergehalt wiedergeben.


Reduzierungspotential: ca. 15 % Gesamt- VOC vorzeitig bis 2005 (Umsetzung der VOC-Richtlinie gemäß den erweiterten Vorstellungen des UBA vom Juli 1999)





1.b.)	Neufestlegung des Standes der Technik für NOx-emittierende Großanlagen�	bei der Umsetzung der EU-Richtlinie für Großfeuerungsanlagen im Rahmen�	der Novellierung der 13. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz�	und bei der Konkretisierung und Umsetzung der IVU-Richtlinie (96/61/EG)


Der Stand der Technik muss bei der Umsetzung der EU-Richtlinie für Großfeuerungsanlagen, die durch eine Novellierung der 13. VO zum BImSchG in nationales Recht 


übernommen wird, neu festgeschrieben werden. Für die übrigen Großemittenten (Glas- und Zementindustrie, Raffinerien) müssen die Anforderungen bei der Konkretisierung der IVU-RL (96/61/EG) und der diese Vorschrift konkretisierende BREFs� sowie deren Umsetzung in nationales Recht berücksichtigt werden. �Reduzierungspotential: ca. 3 % Gesamt- NOx. (Unterstellt ein Reduzierungspotential �                                      von 30 % bei Feuerungsanlagen > 100 MW) 





Bereich Verkehr


2.a.)   Maßnahmen zur vorzeitigen Stilllegung hochemittierender PKW


Die bereits eingeführte, emissionsabhängige Steuerspreizung sollte noch stärker differenziert werden, um weitere Anreize zur vorzeitigen Stilllegung hochemittierender Altfahrzeuge zu bieten. 


Das Kfz-Steuergesetz sieht zwar bereits eine stärkere Steuerspreizungen in den nächsten Jahren vor, allerdings sind die Stillegungsraten von Altfahrzeugen trotz der bestehenden Spreizungen geringer ausgefallen als erwartet. Durch ein zeitliches Vorziehen des Kfz-Steueranstiegs sowie durch eine zusätzliche Erhöhung des Steuersatzes für Altfahrzeuge ohne Abgasreinigung könnte erreicht werden, dass Pkw, welche EURO 1 oder vergleichbare Schadstoffgrenzwerte nicht erfüllen, zusätzlich belastet und damit entweder nachgerüstet oder beschleunigt stillgelegt werden. Damit könnte auch die Anwendung ordnungsrechtlicher Maßnahmen vermieden werden.�Reduzierungspotential: Bezogen auf die Straßenverkehrsemissionen im Jahr 2005 rund 10%�


2.b)    Verstärkte Differenzierung der emissionsabhängigen Steuerspreizung für �          schwere Nutzfahrzeuge


Beim PKW konnte durch steuerliche Anreize erreicht werden, dass bei neuen Modellen künftige Schadstoffgrenzwerte vorzeitig und freiwillig eingehalten werden sowie Altfahrzeuge rascher - wenn auch nicht im notwendigen Umfang- stillgelegt wurden. Auch bei schweren Nutzfahrzeugen könnte die bereits eingeführte emissionsabhängige Steuerspreizung erweitert und stärker differenziert werden, mit dem Ziel, weitere Anreize zur vorzeitigen Stilllegung hochemittierender Altfahrzeuge zu bieten. 


Mit der am 16.11.1999 vom Europäischen Parlament in 2. Lesung verabschiedeten Lkw-Richtlinie stehen die EU-einheitlichen Grenzwertstufen EURO 3 (2000/2001) und EURO 4, 1. Stufe (2005/2006) und 2. Stufe (2008) sowie die Grenzwerte für besonders schadstoffarme Lkw (EEV) als Basis für steuerliche Anreizsysteme zur Verfügung.


Reduzierungspotential: bezogen auf die Straßenverkehrsemissionen im Jahr 2005 �                                      bis zu 4%, überwiegend NOx.�


2.c.)	Prüfung einer Effizienzsteigerung der Abgasuntersuchung durch Anpassen�	der Prüfwerte


Bei der regelmäßigen Abgasuntersuchung wird überprüft, ob die an das Fahrzeug gestellten Emissionsanforderungen noch eingehalten werden. Die für diese Abgasuntersuchung herstellerseitig festgelegten Prüfwerte entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Dies wird auch von der Automobilindustrie bestätigt. Sie sollten daher angepasst werden. Diverse Arbeitsgruppen beschäftigen sich bereits auf nationaler und EU-Ebene mit der Frage einer Effizienzsteigerung der Abgasuntersuchung. Diese Bestrebungen sollen unterstützt und beschleunigt werden.�Reduzierungspotential: Die Höhe kann noch nicht abgeschätzt werden.





2.d.)	Überführung der gewichtsabhängigen Besteuerung für leichte Nutzfahrzeuge unter 3,5 t in eine emissionsabhängige Kfz-Steuer 


Nutzfahrzeug über 3,5 t und Pkw werden emissionsorientiert besteuert. Bei Nutzfahrzeugen unter 3,5 t ist die Besteuerung gewichtsabhängig. Die Besteuerung für diese Fahrzeuggruppe sollte ebenfalls emissionsabhängig ausgestaltet werden, zumal es sich herbei überwiegend um Liefer- und Verteilerfahrzeuge in Innenstädten und Ballungsräumen handelt. Die Steuersätze sollen mittelfristig aufkommensneutral festgelegt werden. 


Reduzierungspotential: bezogen auf die Straßenverkehrsemissionen im Jahr 2005: �                                      bis zu 5%, überwiegend NOx.





2.e.)	Intensivierung der Bemühungen um die Einführung schärferer Grenzwerte und eines neuen europäischen Fahrzyklus für Motorräder bei der EU.


Die Motorradrichtlinie der EU wird novelliert werden. Motorräder weisen trotz ihrer geringen Fahrleistung sehr hohe Emissionen auf. Die emissionsseitigen Anforderungen an Motorräder sollten sich an denen für Pkw orientieren, jedoch unter Zugrundelegen eines motorradspezifischen Fahrzyklus.  �Reduzierungspotential: bezogen auf die Straßenverkehrsemissionen im  Jahr 2005 �                                      bis zu3 %, überwiegend VOC�, wobei zu beachten ist, dass�                                      Motorrademissionen zeitlich konzentriert auftreten.





2.f.)	Einführung einer emissionsabhängigen Kfz-Steuer für motorisierte Zwei-�		räder


Wie vom Bundesrat bereits mehrfach gefordert (zuletzt am 19.03.99; DS 64/99 (Beschluss)), sollen in Anlehnung an die Regelungen bei Pkw und Nutzfahrzeugen auch motorisierte Zweiräder emissionsabhängig besteuert werden. Damit können die positiven Ergebnisse der emissionsabhängigen PKW- Besteuerung mit der vorzeitigen Einhaltung von Grenzwerten auf Zweiräder übertragen werden. In Anlehnung an die Vorgehensweise bei Pkw sollen auch künftige Entwürfe weiterer Grenzwertstufen als Basis für steuerliche Maßnahmen herangezogen werden. Hilfsweise kann auch die Technik des geregelten Dreiwege-Katalysators herangezogen werden.


Reduzierungspotential: bezogen auf die Straßenverkehrsemissionen im Jahr 2005 �                                      ca. 1%, überwiegend VOC.





2.g.)	Einführung einer Abgasuntersuchung für motorisierte Zweiräder 


Für Zweiräder besteht bisher keine Pflicht zur Abgasuntersuchung. Die Motorentechnik kann jedoch genauso wenig wie beim Pkw über einen längeren Zeitraum optimierte 


Emissionsverhältnisse beibehalten. Daher ist eine regelmäßige Abgasuntersuchung wie beim Pkw notwendig.�Reduzierungspotential: bezogen auf die Straßenverkehrsemissionen im Jahr 2005 �                                      bis zu 2%, überwiegend VOC.





Bereich mobile Maschinen und Geräte


3.a.)	Einbringen anspruchsvoller, dem Stand der Technik entsprechender Grenz-�werte für „mobile Geräte und Maschinen“ (z.B. Bagger, Kräne u.Ä.) sowie�für land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen bei den Beratungen der�einschlägigen Richtlinien auf europäischer Ebene


Die Emissionsgrenzwerte müssen je nach Motorleistung in Anlehnung an die Anforderungen für leichte und schwere Nutzfahrzeuge festgelegt werden (Euro II, Euro III). Da es sich um die gleichen Motoren wie bei leichten und schweren Nutzfahrzeugen handelt, ist diese Forderung vertretbar. Die Lastzustände, in denen die Motoren betrieben werden sind ebenfalls vergleichbar (im Prüfzyklus für diese Motoren werden hohe Lastzustände überproportional berücksichtigt).


�Die RL ”Mobile Maschinen und Geräte” (97/68/EG) wurde am16.12.97 veröffentlicht. Die Kommission wird darin verpflichtet, dem Rat bis Ende 1999 Vorschläge für die Fortschreibung der Emissionswerte vorzulegen, die dieser dann bis Ende 2000 beschließen kann. 





3.b.)	Initiative innerhalb der EU zur Minderung der Emissionen von Kleinmotoren�	(z.B. Einsatz in Motorsägen, Rasenmäher u.Ä.)


Bisher gibt es keine Emissionsbegrenzungen für Kleinmotoren. Die Omnipräsenz dieser Geräte und das derzeitige Emissionsniveau (ein Vielfaches der Emissionen an Kohlenwasserstoffen im Vergleich zu Pkws mit geregeltem Katalysator) erfordert ein Engagement auf diesem Gebiet. Das oberste Gebot bei der Entwicklung solcher Motoren war bis heute vor allem eine hohe Leistung bei gleichzeitig minimalen Kosten. Diese Zielrichtung sollte aus Umweltschutzgründen nicht länger unterstützt werden.�Reduzierungspotential: Die Gruppe der ”mobilen Geräte und Maschinen”, d.h. der


                                      ”mobilen Geräte und Maschinen gemäß EU”, der ”land- und


                                      forstwirtschaftlichen Zugmaschinen” und der ”Kleinmotoren”


                                      emittiert zusammen 10% der Gesamt- VOC und 9% der 


                                      Gesamt- NOx. Maßnahmen sind deshalb besonders zielführend.





Bereich Produkte


Initiative innerhalb der EU zur Begrenzung des VOC-Gehalts von Produkten, die im industriellen Bereich eingesetzt werden, sowie bei Konsum-�gütern


Sowohl die VOC-RL als auch die sich in Diskussion befindliche NEC-RL (Richtlinie über nationale Emissionshöchstgrenzen für bestimmte Luftschadstoffe) bedingen eine deutliche Emissionsabsenkung in allen Bereichen.


Zur Reduzierung der VOC- Emissionen aus dem industriell/gewerblichen Bereich und bei den Konsumgütern müssen daher auch Primärmaßnahmen forciert werden. Durch die Substitution organischer Lösemittel z.B. in Lacken und anderen Beschichtungs-stoffen, in Reinigungs- und Pflegemitteln entstehen fast zwangsläufig weniger VOC-Emissionen.


Eine Beschränkung des VOC- Gehalts in Produkten erscheint daher sinnvoll.


Reduzierungspotential: Aus Industrie und Gewerbe und aus der Produktanwendung�                                     werden ca. 30 % der Gesamt-VOC emittiert.








� BREF: Best Availlable Techniques Reference Document


� In der Abgasgesetzgebung für Kraftfahrzeuge werden Kohlenwasserstoffe (HC) begrenzt; diese sind eine Untermenge der VOC.





�PAGE  �8�








Ablage:� FILENAME \p �C:\TEMP\02#43-8820.40_93#12-Punkte-Programm mit Erluterungen.doc�














